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Artikel 1

Die Verwaltungsvorschrift über das Antragsverfahren zur Eintra-
gung von Restauratoren in die Restauratorenliste des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 22. Mai 2013 (AmtsBl. M-V S. 402) 
wird wie folgt geändert:

1. Nummer 4.3 Satz 3 wird aufgehoben. 

2. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

 „10 Anlage

   Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Verwaltungsvor-
schrift.“

3.  In Anlage 1 Nummer 3 wird das Wort „oder“ gestrichen und 
nach dem Wort „beizufügen“ ein Punkt angefügt.

4. Anlage 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 486 

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift über das Antragsverfahren zur 
Eintragung von Restauratoren in die Restauratorenliste des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern*

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 10. Juli 2015 – VII 420a - 354-10/003 –

_____ 
* Ändert VV vom 22. Mai 2013; VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 224 - 11
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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1  Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt mit Hilfe des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) nach Maßgabe

 a)  der einschlägigen Verordnungen des Europäischen Par-
laments und des Rates

  –  der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG)  
Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 320),

  –  der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470) und

  –  der hierzu erlassenen Durchführungsverordnungen 
und Delegierten Verordnungen sowie 

 b)  des von der Europäischen Kommission am 23. Okto-
ber 2014 genehmigten Operationellen Programms ESF 
Mecklenburg-Vorpommern 2014 – 2020 (CCI-Code 
2014DE05SFOP009),

 c) dieser Verwaltungsvorschrift,

 d)  des § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vor-
pommern und der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

  Zuwendungen, um für Frauen, Männer und deren Familien 
Angebote zur sozialen Teilhabe zu schaffen, insbesondere 
für von Langzeitarbeitslosigkeit Bedrohte. 

1.2  Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 Gegenstand der Förderung

  Gefördert werden kleine lokale Projekte mit einer Laufzeit 
von sechs oder zwölf Monaten insbesondere in den drei 
Handlungsfeldern Gesundheit, Sport/Bewegung und bürger-
schaftliches Engagement, die geeignet sind,

 a)  zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration durch 
die Erhöhung und Erhaltung der Beschäftigungsfähig-
keit beizutragen,

 b)  in Stadtteilen oder Orten mit besonderen sozialen Prob-
lemen den sozialen Zusammenhalt zu fördern oder 

 c)  das Gemeinwesen auf der Basis zivilgesellschaftlichen 
Engagements zu stärken und demokratische Entwicklun-
gen zu unterstützen. 

3 Zuwendungsempfänger

  Zuwendungsempfänger können juristische Personen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts sein.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1  Empfänger von Zuwendungen müssen in fachlicher und 
organisatorischer Hinsicht für die Durchführung des Projek-
tes geeignet sein.

4.2  Für die Gewährung der Zuwendung ist ein positives Votum 
des zuständigen Regionalbeirates Voraussetzung.

4.3  Der Zuwendungsempfänger muss eine Erklärung über die 
Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen abgeben.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

  Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung 
als Festbetragsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlba-
ren Zuschusses für Personal- und Sachausgaben in Höhe 
eines Pauschalbetrages von 8 200 Euro bei zwölfmonatiger 
Projektlaufzeit und 5 000 Euro bei sechsmonatiger Projekt-
laufzeit gewährt.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1  Bei Projekten mit zwölfmonatiger Laufzeit sind für die Teil-
nehmenden mindestens 100 Projektstunden, bei Projekten mit 
sechsmonatiger Laufzeit mindestens 50 Stunden zu erbringen.

Richtlinie zur Förderung von Kleinprojekten

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

Vom 13. Juli 2015 – IX 530 - 412-27409-2014/096 – 

VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 295

Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des 
Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:
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6.2  In der ersten Hälfte der Projektlaufzeit müssen mindestens 
zehn Personen am Projekt teilnehmen.

6.3  Der Zuwendungsempfänger ist durch den Zuwendungsbe-
scheid dazu zu verpflichten, dem Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales oder einem von diesem Beauf-
tragten im Rahmen des Begleitsystems für den Europäischen 
Sozialfonds sowie im Rahmen von Forschungs- und Begleit-
projekten Auskünfte zu erteilen, die für die Beurteilung des 
Erfolgs der Förderung und die Beantwortung der damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen erforderlich sind.

6.4  Die gewährten Zuwendungen sind subsidiäre Hilfen. Sie 
sind nicht vorgesehen, andere öffentliche Finanzierungs-
quellen zu ersetzen.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

  Die Anträge sind über die Geschäftsstelle des zuständigen 
Regionalbeirates im Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 
und Soziales an das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
zu richten. Die Antragsteller haben mit dem Antrag Projekt-
beschreibungen vorzulegen, in denen Inhalt und Ziel der 
Maßnahme definiert werden und alle erforderlichen Anga-
ben hinsichtlich der zeitlichen Struktur sowie des voraus-
sichtlichen Kreises der Zielgruppe der Maßnahme enthalten 
sind.

7.2 Bewilligungsverfahren

  Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt durch schriftlichen 
Bescheid des Landesamtes für Gesundheit und Soziales.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

  Durch den Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass 
abweichend von Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) oder Nummer 1.3 der Allgemeinen Nebenbe-

stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften (ANBest-K) die Auszahlung der 
ersten Rate in Höhe von 50 Prozent der Pauschale nach Ein-
tritt der Bestandskraft des Zuwendungsbescheides und die 
Zahlung der Schlussrate in Höhe der verbleibenden 50 Pro-
zent der Pauschale nach der Einreichung des Verwendungs-
nachweises erfolgt.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

  Durch den Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass die 
dem Zuwendungszweck entsprechende Verwendung der 
Zuwendung abweichend von Nummer 6.1 der ANBest-P 
oder Nummer 6.1 der ANBest-K innerhalb von drei Monaten 
nach Beendigung der Projektlaufzeit abschließend nachzu-
weisen ist. Der Nachweis besteht aus einem Sachbericht und 
dem Nachweis der Anzahl der Teilnehmer und der geleiste-
ten Stunden. Auf Anforderung der bewilligenden Stelle sind 
zusätzliche Unterlagen vorzulegen.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpom-
mern, soweit nicht in dieser Verwaltungsvorschrift Abwei-
chungen zugelassen sind, und das Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2015 in Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.  
Mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift tritt die 
Richtlinie zur Förderung von Kleinprojekten vom 13. Au -
gust 2009 (AmtsBl. M-V S. 768) außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 487 
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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1  Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt mit Hilfe des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) nach Maßgabe

 a)  der einschlägigen Verordnungen des Europäischen Par-
laments und des Rates

  –  der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums und den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320),

  –  der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470) und

  –  der hierzu erlassenen Durchführungsverordnungen 
und Delegierten Verordnungen sowie 

 b)  des von der Europäischen Kommission am 23. Okto-
ber 2014 genehmigten Operationellen Programms ESF 
Mecklenburg-Vorpommern 2014 – 2020 (CCI-Code 
2014DE05SFOP009),

 c) dieser Verwaltungsvorschrift,

 d)  des § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vor-
pommern und der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

  Zuwendungen für Maßnahmen, die geeignet sind, die Erbrin-
gung von strukturentwickelnden Dienstleistungen im Umfeld 
der Unternehmen zu unterstützen und damit Struktureffekte 
zu erzielen.

1.2  Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

  Gefördert werden Strukturentwicklungsmaßnahmen, die auf 
die Stärkung der Schwerpunkte der wirtschaftlichen Ent-
wicklung durch die Schaffung oder Sicherung von Arbeits-
plätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgerichtet sind.

3 Zuwendungsempfänger

  Zuwendungsempfänger können juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts sein.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1  Die Förderung von regionalen Strukturentwicklungsmaß-
nahmen setzt ein positives Votum des zuständigen Regional-
beirates voraus.

4.2  Die Förderung von überregionalen Projekten setzt eine Ent-
scheidung des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und 
Soziales voraus.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

5.1  Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung 
als Anteilfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren 
Zuschusses in Höhe von bis zu 70 Prozent der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben gewährt. Zuwendungsfähig sind 
Arbeitgeberbruttoausgaben für ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit tariflicher oder 
ortsüblicher Bezahlung für die Dauer eines Jahres. Der 
Zuschuss darf 25 000 Euro pro Vollzeitbeschäftigten und 
Beschäftigungsjahr nicht überschreiten. Bei einer Teilzeittä-
tigkeit reduziert sich die Zuwendung anteilig.

5.2  Bei regionalen Projekten kann nach einem erneuten positiven 
Votum des zuständigen Regionalbeirates eine Förderung für ein 
weiteres Jahr erfolgen. Über ein zweites Förderjahr bei überre-
gionalen Projekten entscheidet das Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales. Die Grundlage dafür bildet in bei-
den Fällen ein vom Träger neu zu erstellendes Konzept, wel-
ches die neuen Projektziele definiert, Handlungserfordernisse 
beschreibt sowie Aussagen zur Nachhaltigkeit trifft. Zudem 
sind die erreichten Ergebnisse des angestrebten bisherigen Pro-
jektziels im bisherigen Förderzeitraum darzustellen.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1  Der Zuwendungsempfänger ist durch den Zuwendungsbe-
scheid dazu zu verpflichten, dem Ministerium für Arbeit, 

Richtlinie zur Förderung von Strukturentwicklungsmaßnahmen

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 

Vom 13. Juli 2015 – IX 530 - 412-27403-2014/093 – 

VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 630 - 296

Das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und nach Anhörung des 
Landesrechnungshofes folgende Verwaltungsvorschrift:
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Gleichstellung und Soziales oder einem von diesem beauf-
tragten Institut auch außerhalb der Verwendungsnachweis-
prüfung im Rahmen des Begleitsystems für den Europäi-
schen Sozialfonds sowie im Rahmen von Forschungs- und 
Begleitprojekten Auskünfte zu erteilen, die für die Beurtei-
lung des Erfolgs der Förderung und die Beantwortung der 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen erforderlich 
sind.

6.2  Die gewährten Mittel sind subsidiäre Hilfen. Sie sind daher 
nicht vorgesehen, andere öffentliche Finanzierungshilfen zu 
ersetzen.

6.3  In dem Zuwendungsbescheid ist eine Nebenbestimmung des 
Inhaltes auszubringen, dass die Zuwendung unter der auflö-
senden Bedingung bewilligt wird, dass die natürlichen Per-
sonen, denen die Zuwendung letztlich zu Gute kommt, in die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingewilligt haben 
und dass die Einwilligungserklärungen der Bewilligungsbe-
hörde mit der ersten Zahlungsanforderung vorzulegen sind.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

  Zuwendungen werden auf schriftlichen Antrag gewährt. 
Regionale Projektanträge sind über die Geschäftsstelle des 
zuständigen Regionalbeirates im Ministerium für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales an das Landesamt für Gesund-
heit und Soziales zu richten. Der Antragsteller hat Aussagen 
zur erforderlichen und vorhandenen Qualifikation der Pro-
jektmitarbeiterin/des Projektmitarbeiters zu treffen. Dem 
zuständigen Regionalbeirat sind qualitative und fachliche 
Stellungnahmen vorzulegen, die Rückschlüsse auf eine 
Nachhaltigkeit der beabsichtigten Strukturentwicklungs-
maßnahmen zulassen. Überregionale Projektanträge sind 
über das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
an das Landesamt für Gesundheit und Soziales zu richten.

7.2 Bewilligungsverfahren

  Die Bewilligung der Zuwendungen für regionale und überre-
gionale Projekte erfolgt durch schriftlichen Bescheid des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

  Durch den Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass 
abweichend von Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) oder Nummer 1.3 der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften (ANBest-K)

 a)  der Zuwendungsempfänger vor der erstmaligen Mittel-
auszahlung rechtsverbindliche Arbeitsverträge vorzule-
gen und seinen für die gesamte Projektlaufzeit festste-
henden Auszahlungstag zu benennen hat,

 b)  die automatisierte Auszahlung der Mittel grundsätzlich 
monatlich erfolgt, und zwar eine Woche vor dem Tag, an 
dem der Träger seinerseits das Gehalt an die Projektmit-
arbeiterin/den Projektmitarbeiter auszahlt,

 c)  zum Nachweis der Verausgabung der ausgezahlten Mit-
tel jeweils zum Ablauf einer sechsmonatigen Projekt-
laufzeit eine Ausgabenerklärung über die geleisteten 
Gesamtausgaben bei der Bewilligungsbehörde abzuge-
ben ist und

 d)  zu diesen Terminen darüber hinaus der Bewilligungsbe-
hörde ein Zwischenbericht einzureichen ist.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

  Durch den Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass die 
dem Zuwendungszweck entsprechende Verwendung der 
Zuwendung abweichend von Nummer 6.1 der ANBest-P 
oder Nummer 6.1 der ANBest-K innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes oder bei einer vor-
zeitigen Beendigung der Maßnahme unverzüglich der Bewil-
ligungsbehörde mit dem Formblatt Verwendungsnachweis 
nachzuweisen ist.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Erstattung der 
gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpom-
mern, soweit nicht in dieser Verwaltungsvorschrift Abwei-
chungen zugelassen sind, und das Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz.

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

  Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2015 in Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.  
Mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift tritt die 
Richtlinie zur Förderung von Strukturentwicklungsmaßnah-
men vom 5. September 2008 (AmtsBl. M-V S. 948) außer 
Kraft.

AmtsBl. M-V 2015 S. 489 
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Im Bereich Ludwigslust verändert sich mit der Fertigstellung der 
Bundesautobahn A 14 die Verkehrsbedeutung umliegender Straßen-
abschnitte. Der weiträumige Verkehr wird nunmehr über die A 14 
geführt werden. In diesem Zusammenhang werden Straßenabschnit-
te gemäß ihrer künftigen Verkehrsbedeutung im Rahmen des Plan-
feststellungsbeschlusses 0115-553-12-5-2 vom 23. April 2012 
(Neubau der BAB A 14 von der Anschlussstelle Ludwigslust Süd bis 
zum Autobahnkreuz A 14/A 24 – VKE 7) mit Wirkung zum 1. Janu-
ar des auf die Verkehrsfreigabe folgenden Jahres zu Landesstraßen 
umgestuft.

Mit Wirksamwerden der Abstufungen werden folgende Umbe-
nennungen vorgenommen:

Die Bundesstraße B 106 wird vom Knotenpunkt mit der Bundes-
straße B 5 in der Ortslage Ludwigslust bis zur Anschlussstelle 
Wöbbelin im Zuge der BAB A 24 umbenannt in die Landes-
straße L 072.

Die Bundesstraße B 191 wird vom Knotenpunkt mit der Bundes-
straße B 106 in der Ortslage Ludwigslust bis zur Anschlussstelle 
Neustadt-Glewe im Zuge der BAB A 24 umbenannt in die Landes-
straße L 073.

AmtsBl. M-V 2015 S. 491 

Öffentliche Bekanntmachung über die Umbenennung von Teilstrecken der 
(ehemaligen) Bundesstraße B 106 zur L 072 und  

(ehemaligen) Bundesstraße B 191 zur L 073

Bekanntmachung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Vom 7. Juli 2015 – VIII 240 - 555-42 – 
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